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Vorwort
Liebe Studieninteressierte, 
oder wie wir in Hamburg sagen: Moin, Moin! 

Sie haben Interesse an einem Studium an der Universität Hamburg? Das freut 
uns sehr! Damit in einem angestrebten Bewerbungsverfahren auch alles „rund“ 
läuft, finden Sie auf den folgenden Seiten sämtliche Informationen zu Fristen, 
einzureichenden Unterlagen sowie dem allgemeinen Ablauf der Bewerbungs- und 
Immatrikulationsphase an der Universität Hamburg. Sollten sich darüber hinaus weitere 
Fragen zum Thema Bewerbung und Einschreibung ergeben, so sind wir stets für Sie 
da – für Kontaktmöglichkeiten siehe www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung.

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Hinweise zu dem von Ihnen ausgewählten 
Studiengang. Detaillierte Informationen zu den von uns an der Universität 
Hamburg zum Sommersemester 2026 angebotenen grundständigen 
Studiengänge finden Sie unter www.uni-hamburg.de/studienangebot.

Sollten sich vor einer Bewerbung grundlegende Fragen ergeben wie „Welches 
Studium passt eigentlich zu mir?“ oder „Welche Studienmöglichkeiten gibt es an der 
Universität Hamburg überhaupt?“, können Sie sich zudem gerne jederzeit an unsere 
Kolleg:innen von der Zentralen Studienberatung der Universität Hamburg wenden.

Bei einer Entscheidung für ein Studium an der Universität Hamburg wünschen wir viel 
Erfolg für das Bewerbungsverfahren und anschließend einen erfolgreichen Studienverlauf.

Ihr Team Bewerbung, Zulassung und Studierendenangelegenheiten

Wichtiger Hinweis 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die in diesen Informationen gegebenen 
Hinweise zu den rechtlichen Grundlagen des Verfahrens und ihren Inhalten ausdrücklich 
unter dem Vorbehalt von Änderungen stehen, die erst nach Redaktionsschluss 
wirksam werden. Dies gilt insbesondere für die Universitäts-Zulassungssatzung 
(UniZS) sowie für Hinweise zu Zulassungsbeschränkungen, das Auswahlverfahren 
und besondere Zugangsvoraussetzungen zu einzelnen Studiengängen.

http://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung
http://www.uni-hamburg.de/studienangebot
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/studienberatung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot.html
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Informationen über die Veröffentlichung der Bescheide im Rahmen des DoSV-Verfahrens   
entnehmen Sie bitte über www.uni-hamburg.de/dosv. bitte www.uni-hamburg.de/dosv.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Fristen um sogenannte „Ausschlussfristen“ 
handelt. Das bedeutet, dass eine Berücksichtigung Ihrer Bewerbung bzw. Immatriku-
lation nach Ablauf der Frist nicht mehr möglich ist.

Termine und Fristen

01.12.25 – 15.01.26

Bewerbungszeitraum

Bewerbung über STiNE

ab letzter Januarwoche 
drei Mal wöchentlich

Veröffentlichung der Bescheide

Bachelorstudiengänge / Staatsexamen 
Immatrikulationsfrist 7 Tage

http://www.hochschulstart.de
https://www.uni-hamburg.de/dosv
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Zugangsvoraussetzungen
Mit Ihrer Bewerbung an der Universität Hamburg wird vorausgesetzt, dass Sie die 
Zugangsvoraussetzungen für den von Ihnen angestrebten Studiengang erfüllen. 
Ausführliche Informationen zu den Studieninhalten und den Zugangsvoraussetzungen 
der Studiengänge finden Sie unter www.uni-hamburg.de/studienangebot und  
www.uni-hamburg.de/voraussetzungen. 

Bitte informieren Sie sich auf 
www.uni-hamburg.de/voraussetzungen 
vorab, ob in dem von Ihnen gewünschten 
Studiengang besondere Zugangsvoraus-
setzungen erfüllt werden müssen. Das 
Auswahlverfahren erfolgt auf Basis der 
Angaben in Ihrer Bewerbung. Im Falle 
einer Zulassung müssen Sie innerhalb 
der 7-tägigen Immatrikulationsfrist 
Unterlagen zum Nachweis Ihrer Zu-
gangsvoraussetzungen einreichen.

Wird bei der Immatrikulation festgestellt, 
dass Sie die Zugangsvoraussetzungen 
nicht erfüllen, kann die Immatrikulation 
trotz der ausgesprochenen Zulassung 
nicht erfolgen und der Studienplatz 
wird anderweitig vergeben. Daher 
empfehlen wir Ihnen, bereits bei Ihrer 
Bewerbung mit der Vorbereitung der 
Nachweise und Dokumente für die 
Immatrikulation zu beginnen. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie unter 
www.uni-hamburg.de/einschreibung.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung
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Allgemeine Zugangsvoraussetzungen

HOCHSCHULZUGANGSBERECHTIGUNG

Zentrale Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums an der Universität Hamburg ist 
der Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Als HZB wird ein Zeugnis 
bezeichnet, welches Sie zu einem Studium an einer Hochschule berechtigt.

Wird der Nachweis zur Immatrikulation nicht vollständig erbracht, erlischt die Zulassung. 
Die hochgeladenen Dateien müssen vollständige Dokumente enthalten. Insbesondere 
das Abiturzeugnis muss alle Seiten enthalten, einzelne Seiten reichen nicht aus.

Allgemeine HZB

	◼ Mit dem erfolgreichen Abschluss des 
Abiturs an einer deutschen Schule 
erwerben Sie eine allgemeine HZB, die 
Sie zum Studium aller Bachelor- und 
Staatsexamensstudiengänge an der 
Universität Hamburg berechtigt.

	 Hinweis: Das an einer deutschen 
Schule erworbene Abitur ist unabhän-
gig von der Schulart. So berechtigt Sie 
ein Abitur einer Berufsbildenden Schule 
(z.B. Wirtschaftsgymnasium) zum 
Studium ebenso wie ein Abitur, das 
an einem allgemeinbildenden Gym-
nasium erworben wurde, es sei denn, 
es sind Fachbindungen in der HZB 
genannt („fachgebundenes Abitur“).

	◼ Sie sind zum Studium aller Bachelor- 
und Staatsexamensstudiengänge an 
der Universität Hamburg berechtigt, 
wenn Sie eine HZB durch den Erwerb 
einer beruflichen Fortbildung in Form 
einer Meisterprüfung oder eines Fach-
wirts bzw. einer entsprechend gleich-
gestellten Fortbildungsprüfung erlangt 
haben. Welche Fortbildungsprüfungen 

als HZB anerkannt sind und was Sie bei 
der Bewerbung für einen Studienplatz 
beachten müssen, erfahren Sie unter 
www.uni-hamburg.de/meister. Wenn 
Sie sich mit einer HZB dieser Art 
bewerben, müssen Sie zur Bewerbung 
nachweisen, dass sie innerhalb der 
Bewerbungsfrist an einem Studien-
fachberatungsgespräch teilgenommen 
haben. Ansprechpersonen für die 
Beratung finden Sie unter  
Studienorientierung bzw.  
www.uni-hamburg.de/gruppenberatung. 
Im Rahmen Ihrer Bewerbung 
wählen Sie bitte als Art der HZB 
„Meisterprüfung, Fachwirt oder 
vergleichbare Fortbildung“ aus 
und laden Sie den Nachweis über 
die Studienfachberatung hoch.

	◼ Sie sind zum Studium aller Bachelor- 
und Staatsexamensstudiengänge an 
der Universität Hamburg berechtigt, 
wenn Sie ein Studium an einer 
deutschen Hochschule oder Fach-
hochschule abgeschlossen haben.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen/hochschulzugangsberechtigungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/hochschulzugang-beruflich-qualifizierte/hochschulzugang-nach-fortbildungspruefung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung/gruppenberatung
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 Fachgebundene HZB

	◼ Wenn Sie an einer deutschen 
Hochschule mindestens ein Jahr lang 
erfolgreich studiert haben, haben Sie 
eine fachgebundene HZB erworben und 
können in dem gleichen Studiengang 
oder einem Studiengang derselben 
Fachrichtung an einer Hamburger 
Hochschule weiter studieren.  
Studierende des gleichen Studien-
ganges erbringen den Nachweis der 
fachgebundenen HZB durch eine 
Bescheinigung ihrer Hochschule, dass 
die erforderlichen Leistungen (mind. 75 
% der möglichen Leistungspunkte) der 
ersten zwei Pflichtsemester vollständig 
erbracht worden sind. 
Studierende eines Studiengangs der-
selben Fachrichtung müssen zusätzlich 
eine Bescheinigung des jeweiligen 
Fachbereichs der Universität Hamburg 
einreichen, aus der hervorgeht, dass die 
Leistungen aus dem vorherigen Stu-
dium für den gewählten Studiengang 
anerkannt werden können. Der Nach-
weis der bisherigen Leistungen muss 
eine Durchschnittsnote ausweisen.

	◼ Wenn Sie durch eine Eingangsprüfung 
eine HZB nach § 38 Hamburgisches 
Hochschulgesetz (HmbHG) 
erworben haben, dürfen Sie den 
Studiengang studieren, für den Sie 
die Prüfung abgelegt haben.

	◼ Wenn Sie ausschließlich im Besitz  
der Fachhochschulreife (inklusive 
praktischem Teil) sind, können  
Sie an der Universität Hamburg 
Sozialökonomie (B.A.) studieren. 
 
Folgender Vermerk in Ihrem Abschluss-
zeugnis über die Fachhochschulreife 
ist wichtig: „Entsprechend der 
Vereinbarung über den Erwerb einer 
Fachhochschulreife in beruflichen 
Bildungsgängen – Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 
05.06.1998 – berechtigt dieses Zeugnis 
in allen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland zum Studium an Fach-
hochschulen.“ 
Fehlt ein solcher Vermerk oder 
haben Sie den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife und den prakti-
schen Teil z.B. durch ein freiwilliges 
soziales Jahr erworben, müssen Sie Ihre 
Fachhochschulreife vor der Bewerbung 
beim Schulinformationszentrum (SIZ) 
anerkennen lassen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Anerken-
nung einige Zeit in Anspruch nehmen 
kann. 
Ein Zeugnis, das nur den schuli-
schen Teil der Fachhochschulreife 
bescheinigt, stellt keinen Nachweis 
der Fachhochschulreife dar.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/hochschulzugang-beruflich-qualifizierte/hochschulzugang-berufstaetige.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/hochschulzugang-beruflich-qualifizierte/hochschulzugang-berufstaetige.html
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bsfb/zuerkennung-fachhochschulreife-um-121536
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Fremdsprachenkenntnisse

In einigen Studiengängen werden Fremdsprachenkenntnisse gefordert. Kann der 
Nachweis zur Immatrikulation nicht erbracht werden, ist eine Immatrikulation nicht 
möglich und der Studienplatz wird anderweitig vergeben, sofern nicht ein späterer 
Nachweis der Sprachkenntnisse erlaubt ist. 

Überprüfen Sie bitte vor der Bewerbung, ob ein Nachweis erforderlich ist ist und wann 
dieser einzureichen ist. Beachten Sie bitte, dass viele Sprachtests nicht kurzfristig 
abgelegt werden können, kümmern Sie sich daher rechtzeitig um die geforderten 
Nachweise.

Informationen zu den zur Immatrikulation einzureichenden Nachweisen und Fristen 
finden Sie unter www.uni-hamburg.de/einschreibung.

Weitere studiengangsspezifische Zugangsvoraussetzungen

Neben einer HZB und möglichen Fremdsprachenkenntnissen kann es auch weitere 
studiengangsspezifische Zugangsvoraussetzungen geben. Überprüfen Sie bitte vor der 
Bewerbung, ob ein Nachweis erforderlich ist, und stellen Sie sicher, dass der von Ihnen 
eingereichte Nachweis den geforderten Anforderungen entspricht.

Ausführlichere Informationen zu Studieninhalten sowie den Allgemeinen  
Zugangsvoraussetzungen und den zusätzlichen Zugangsvoraussetzungen einzelner  
Studiengänge finden Sie unter www.uni-hamburg.de/studienangebot und  
www.uni-hamburg.de/voraussetzungen.

Zusätzliche Zugangsvoraussetzungen für Personen 
mit ausländischem Vorbildungsnachweis

Anerkennung im Ausland erworbener Bildungsabschlüsse

Für Ihre Bewerbung an der Universität Hamburg benötigen Sie in der Regel eine 
Anerkennung Ihrer ausländischen Bildungsnachweise. Innerhalb der Antragsfristen 
können Sie diesen Anerkennungsvermerk kostenfrei im Bewerbungsportal der  
Universität Hamburg beantragen.

Bitte beachten Sie, dass der Anerkennungsvermerk nur für die Bewerbung an der 
Universität Hamburg gültig ist und nicht zur Bewerbung am Studienkolleg Hamburg oder 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/fremdsprachenkenntnisse.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/fremdsprachenkenntnisse.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen/weitere-voraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zugangsvoraussetzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/anerkennung-auslaendischer-schulbildung.html
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000265,-Astartseite
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anderen Hochschulen genutzt werden kann.

Folgende Personengruppen können sich direkt an der Universität Hamburg bewerben. Ein 
Antrag auf Anerkennung der ausländischen Bildungsnachweise ist nicht notwendig:

	◼ Absolventinnen und Absolventen eines Studienkollegs in Deutschland mit einem 
Zeugnis über die Feststellungsprüfung, das auch die Note der Hochschulzugangsberech-
tigung aus dem Heimatland ausweist. Sowie Absolventinnen und Absolventen, die eine 
Feststellungsprüfung absolviert haben oder diese absolvieren werden und zusätzlich 
über eine Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung aus dem Heimatland zum 
Beispiel in Form von einer VPD (Vorprüfungsdokumentation) oder einem Anerkennungs-
vermerk verfügen.

	◼ Absolvent:innen, die ein Abiturzeugnis an einer Deutschen Schule im Ausland erworben 
haben (Hochschulreifeprüfung, Reifeprüfung oder Deutsche  
Internationale Abiturprüfung)

	◼ Personen, die bereits einen Anerkennungsvermerk von einer deutschen Behörde mit 
Angabe zur Art der Hochschulzugangsberechtigung und ggf. zur Fachbindung besitzen. 
Unter anderem werden an der Universität Hamburg folgende Anerkennungsvermerke 
akzeptiert: 

	— Anerkennungsvermerke von Zeugnisanerkennungsstellen der Länder
	— Anerkennungsvermerke von anderen deutschen Hochschulen (Dies gilt auch 

für Vorprüfungsdokumentationen (VPD) und Prüfberichte von uni-assist e.V.)
	— APS-Zertifikate der Akademischen Prüfstellen aus China, Vietnam und Indien
	— Identitätsbescheinigung für chinesische DSD-Schüler („211“-Bestätigung)
	— Anerkennungsbescheinigung der Universität Hamburg (unbegrenzt gültig)

Für den Fall, dass Ihr Anerkennungsvermerk keine umgerechnete Note und/oder Abschluss-
datum ausweist, stellen Sie bitte einen Antrag auf Anerkennung.

Anerkennungsvermerke ohne eine umgerechnete Note bzw. Abschlussdatum werden im 
Bewerbungsverfahren mit der Note 9,9 bzw. ohne Wartezeit berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass Bewerber:innen ohne Note bzw. Abschlussdatum in den Ranglisten hinter die letzte 
Person eingeordnet werden, die eine Note bzw. ein Datum nachgewiesen hat. Sollten Sie 
dies nicht wünschen, können Sie trotz vorhandener Anerkennung einen Antrag stellen, 
damit Ihre Note umgerechnet wird.

Weitere wichtige Informationen sowie eine Anleitung zur Beantragung des Anerkennungs-
vermerks und die Fristen zur Antragsstellung finden Sie unter www.uni-hamburg.de/vpd.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/anerkennung-auslaendischer-schulbildung
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Besondere Informationen zur Bewerbung mit einem 
International Baccalaureate Diploma (IB)

Wenn Sie sich an der Universität Hamburg 
mit einem International Baccalaureate 
Diploma (IB) bewerben, benötigen Sie 
zusätzlich zu Ihrem IB-Diploma einen 
Anerkennungsvermerk. Innerhalb der  
Antragsfristen können Sie den Anerken-
nungsvermerk kostenfrei im Bewerbungs-
portal der Universität Hamburg beantragen.

Ein in Deutschland erworbenes 
IB-Diploma ist nicht gleichzusetzen 
mit einem deutschen Abitur. Sie dürfen 
daher im Bewerbungsformular bei 
einer Bewerbung mit einem IB-Diploma 

nicht angeben, dass Sie sich mit einer 
deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
bewerben. Darüber hinaus müssen Sie 
zur Immatrikulation nachweisen, dass Sie 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 
oder  den Deutschen gleichgestellt sind. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass nur 
ein gemischtsprachiges International 
Baccalaureate Diploma (GIB) oder ein IB 
mit German A auf Higher Level als Nach-
weis ausreichender Deutschkenntnisse 
anerkannt ist. Andernfalls benötigen Sie 
einen zusätzlichen Deutschnachweis.

Kenntnisse der Deutschen Sprache

Vor Aufnahme des Studiums müssen alle 
Bewerber:innen, die ihre HZB nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben 
haben, ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache nachweisen. Eine abschlie-
ßende Liste der Nachweise, die die Univer-
sität Hamburg akzeptiert, finden Sie unter 
www.uni-hamburg.de/deutschkenntnisse. 

Die Sprachzertifikate dürfen nicht älter als 
drei Jahre sein, gerechnet vom ersten Tag 
der Bewerbungsphase für das jeweilige 
Semester. Für das Sommersemester ist 
der 01.12.2022 Stichtag. Der Nachweis 
muss im Rahmen der 7-tägigen Imma-
trikulationsfrist eingereicht werden.

Informationen zu Deutsch Sprachprüfun-
gen an der Universität Hamburg finden 
Sie auf der entsprechenden Webseite des  
Sprachenzentrum der Universität Hamburg.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/anerkennung-auslaendischer-schulbildung.html
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000265,-Astartseite
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000265,-Astartseite
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss.html#13652293
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss/sprachkenntnisse/deutschkenntnisse
https://www.uni-hamburg.de/sprachenzentrum/daf/testing/daf.html
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Bewerbung
Für die folgenden grundständigen Studiengänge können Sie sich zum Sommersemester 
2026 an der Universität Hamburg bewerben:

	◼ Evangelische Theologie (Diplom/Magister/Erste Theologische Prüfung) 
	◼ Physik (B.Sc.)
	◼ Rechtswissenschaft (Staatsexamen) 
	◼ Sozialökonomie (B.A.) 

Diese Studiengänge nehmen am Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV) teil.

Für die Bewerbung erforderliche Unterlagen laden Sie direkt im Rahmen der Bewerbung 
hoch. Beachten Sie, dass nicht formgerechte oder unvollständige Bewerbungen nicht am 
Zulassungsverfahren teilnehmen (§ 20 Abs. 1 UniZS).

Sollten Sie nach dem Abschicken Ihrer Bewerbung feststellen, dass in Ihrer Bewerbung 
Unterlagen fehlen oder unvollständig sind, können Sie Ihre Bewerbung innerhalb der 

mailto:www.uni-hamburg.de/dosv%20bei%20DoSV?subject=
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung/20210308-zulassung-uhh-44.pdf
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Bewerbungsphase wieder öffnen lassen und vervollständigen. Hierzu nutzen Sie bitte das 
folgende Kontaktformular www.uni-hamburg.de/kontakt-cc.

Bewerbungsverfahren

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV)

Die Studiengänge, mit denen die Universität Hamburg am Dialogorientierten Servicever-
fahren (DoSV) teilnimmt, finden Sie unter  www.uni-hamburg.de/dosv. Dort finden Sie 
auch alle wichtigen Informationen zum Bewerbungsverfahren im DoSV.

Die Bewerbung für die Studiengänge im DoSV erfordert zuerst eine Registrierung bei 
der Stiftung für Hochschulzulassung. Nach der Registrierung ist eine Bewerbung bei der 
Universität Hamburg über das STiNE-Portal erforderlich.

Sie können sich im DoSV auf bis zu 3 Studiengänge, die an dem Verfahren teilnehmen, 
gleichzeitig bewerben.

Zur Bewerbung einzureichende Unterlagen

Bei der Bewerbung sind an der Universität Hamburg keine Unterlagen in Papierform 
einzureichen. Unterlagen, die in Papierform an das Campus-Center gesendet werden, 
werden für Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt. Sollten für Ihre Bewerbung Unterlagen 
erforderlich sein, laden Sie diese im Rahmen der Bewerbung hoch. Wenn Sie Ihre 
Bewerbung ohne Upload abschicken können, sind für Ihre Bewerbung keine Unterlagen 
erforderlich.

In den folgenden Fällen müssen Unterlagen hochgeladen werden:

Endgültig nicht bestandene Prüfung (ENB)

Wenn Sie eine Vorprüfung, Zwischenprüfung, Modulprüfung oder Abschlussprüfung 
im Studiengang, für den Sie sich bewerben oder in einem anderen Studiengang 
endgültig nicht bestanden haben, laden Sie bitte das Transcript of Records oder die 
entsprechende Benachrichtigung hoch, aus der hervorgeht, dass die Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/info-beratung-online/kontaktformular-campus-center.html?etcc_cmp=kontakt-cc&etcc_med=redirect&et_cmp_seg3=&et_cmp_seg5=&mtm_campaign=kontakt-cc&mtm_medium=redirect&mtm_content=
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/bewerbungsverfahren/dosv.html
https://hochschulstart.de/startseite
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000265,-Astartseite
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Sonderanträge

Im Rahmen der Bewerbung haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Sonderanträge zu 
stellen. Beachten Sie dazu bitte die weiterführenden Informationen unter   
www.uni-hamburg.de/sonderantrag:

1.	 Antrag auf Verbesserung der Durchschnittsnote

2.	 Antrag auf Verbesserung der Wartezeit

3.	 Antrag auf bevorzugte Zulassung

4.	 Antrag auf Berücksichtigung als Härtefall

5.	 Antrag auf Berücksichtigung als Spitzensportler:in

6.	 Antrag Doppelstudium

Bitte beachten Sie, dass Sie den Sonderantrag im Rahmen Ihrer Bewerbung gesondert 
stellen und auch gesondert elektronisch abschicken müssen, ansonsten wird der 
Sonderantrag nicht berücksichtigt. Sie müssen die erforderlichen Unterlagen im Antrags-
formular hochladen.

Für eine individuelle Beratung zu den Härtefall- und Nachteilsausgleichsregelungen 
wenden Sie sich bitte an das Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung.

Studienfachberatung

Wenn Sie Ihre HZB durch den Erwerb einer beruflichen Fortbildung in Form einer 
Meisterprüfung oder durch das Absolvieren eines Fachwirts bzw. einer entsprechend 
gleichgestellten Fortbildungsprüfung erlangt haben, ist innerhalb der Bewerbung Ihr 
Nachweis des Studienfachberatungsgesprächs hochzuladen. Dafür wählen Sie bitte im 
Rahmen der Bewerbung im Abschnitt „Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung“ 
unbedingt die Angabe „Meisterprüfung, Fachwirt oder vergleichbare Fortbildung“ als „Art 
der Hochschulzugangsberechtigung“ aus und laden den Nachweis der Studienfachbe-
ratung hoch.

Ansprechpersonen für die Beratung finden Sie unter  
www.uni-hamburg.de/studienbueros bzw. www.uni-hamburg.de/gruppenberatung.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930201
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930202
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#7880853
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930198
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930203
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#13500764
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitere-beratungseinrichtungen/studienbueros
http://www.uni-hamburg.de/gruppenberatung
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Auswahlverfahren
Nach Ende der Bewerbungsfrist führt die Universität Hamburg das Auswahl- und 
Zulassungsverfahren durch. Die Studienplätze werden im Rahmen der festgesetzten 
Zulassungszahlen in der aktuellen Satzung über die  Zulassungshöchstzahlen vergeben. 
Liegen mehr Bewerbungen vor als Studienplätze verfügbar sind, findet ein Auswahlver-
fahren nach UniZS statt.

Die Studienplätze für Studienanfänger:innen werden nach den folgenden Quoten 
vergeben:

Vorabquoten

	◼ ein Anteil von 5 % für Fälle außergewöhnlicher Härte

	◼ ein Anteil von 2 % für Spitzensportler:innen

	◼ ein Anteil von 3 % bis zu 10 % für beruflich Qualifizierte (im 
Studiengang Sozialökonomie B.A. sind es 40 %) 

	◼ ein Anteil von 10 % für ausländische Bewerber:innen, die nicht aus 
den EU-Mitgliedsstaaten oder EWR-Staaten stammen. 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zulassungshoechstzahlen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung/20130715-zulassung-uhh-60.pdf
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Die nach Abzug der Vorabquoten verbleibenden Studienplätze werden wie folgt 
vergeben:

	◼ zu 90 % nach dem Grad der Eignung und Motivation

	◼ zu 10 % nach der Wartezeit

Vorabquoten

Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte

Der Härtefallantrag ist ein vorsorglich 
gestellter Antrag auf Befreiung von 
den allgemeinen Auswahlmaßstäben 
(Auswahl nach dem Grad der Eignung 
und Motivation bzw. nach Wartezeit). 
Er kann von allen Bewerber:innen, 
die aus den EU-Mitgliedsstaaten oder 
EWR-Staaten stammen, gestellt werden. 
In Ausnahmefällen, in denen sich die 
Gründe für den Antrag auf den Wechsel 
selbst beziehen, kann der Antrag auch 
bei einem Studienfachwechsel gestellt 
werden. Die Rechtsprechung stellt an die 
Anerkennung eines Härtefalles strenge 
Anforderungen. Die Studienplätze der 
Härtequote werden auf Antrag an 
Personen vergeben, für die die Ablehnung 
des Zulassungsantrages eine außerge-
wöhnliche Härte bedeuten würde.

Eine außergewöhnliche Härte liegt 
bei Personen vor, bei denen aus 
gesundheitlichen oder aus vergleichbar 
schwerwiegenden Gründen die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend 
erforderlich ist. Eine außergewöhnliche 
Härte liegt auch bei Personen vor, die aus 
besonderen persönlichen Umständen, 

insbesondere wegen der Betreuung oder 
Pflege eines Kindes im Sinne des § 25 
Absatz 5 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes oder aus vergleichbaren 
familiären Gründen, an den Studienort 
Hamburg gebunden sind. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.
uni-hamburg.de/sonderantrag.

Liegen mehr anerkennungsfähige 
Härtefallanträge vor als Studienplätze im 
Rahmen der Härtequote zur Verfügung 
stehen, erhalten Personen mit gesundheit-
lichen oder vergleichbar schwerwiegenden 
Gründen erste Priorität. Besteht auch 
dann noch ein Bewerber:innenüberhang, 
entscheidet der Grad der Härte.

Bei der Vergabe von Plätzen an Personen 
mit den o. g. Ortsbindungsgründen 
erhalten Personen, die aus familiären 
Gründen an den Studienort Hamburg 
gebunden sind, Vorrang. Bei gleichem 
Rang durch vergleichbaren Grad der 
Härte erfolgt die weitere Auswahl nach 
dem Grad der Eignung und Motivation.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/sonderantraege-zur-bewerbung.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege
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Damit Ihr Härtefallantrag im Rahmen 
der Bewerbung berücksichtigt werden 
kann, muss der Antrag mit den dazu-
gehörigen Nachweisen innerhalb der 
Online-Bewerbung gesondert abgeschickt 
werden, bevor Sie die Online-Bewerbung 
abgeschickt haben. Ein nachträgliches 
Stellen des Sonderantrags sowie die 

Nachreichung der Nachweise nach der 
Bewerbungsfrist ist nicht möglich. 

Kann ein Härtefallantrag nicht berück-
sichtigt oder genehmigt werden, wird 
die Bewerbung nach den allgemeinen 
Auswahlmaßstäben bearbeitet.

Spitzensportlerquote

Nach dem Hochschulzulassungsgesetz ist 
ein Anteil von 2 % der Studienplätze für 
Spitzensportler:innen vorgesehen, die ei-
nem auf Bundesebene gebildeten A-/B-/C- 
oder D/C-Kader eines Spitzenfachverbands 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
für eine vom  Olympiastützpunkt Ham-
burg/Schleswig-Holstein (OSP) betreute 
Sportart angehören und aus diesem Grund 
an Hamburg als Studienort gebunden sind. 
In dieser Quote werden die Studienplätze 
zunächst an Spitzensportler:innen, die 
dem Kader einer Schwerpunktsportart des 
OSP (Schwimmen, Rudern, Hockey, Segeln 

oder Beachvolleyball) angehören, danach 
noch verbleibende Studienplätze an 
Spitzensportler:innen, die einem anderen 
Kader des OSP angehören, vergeben.

Damit Ihr Härtefallantrag im Rahmen der 
Bewerbung berücksichtigt werden kann, 
muss der Antrag mit den dazugehörigen 
Nachweisen innerhalb der Bewerbung ab-
geschickt werden, bevor Sie die Bewerbung 
abgeschickt haben. Ein nachträgliches 
Stellen des Sonderantrags sowie die 
Nachreichung der Nachweise nach der 
Bewerbungsfrist ist nicht möglich.

Quote für beruflich qualifizierte Bewerber:innen

Das Hochschulzulassungsgesetz sieht 
für die Vergabe von Plätzen in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen an 
Studienanfänger:innen eine Vorabquote 
von 3 % für beruflich qualifizierte Bewer-
ber:innen vor. Ein gesonderter Antrag 
muss nicht gestellt werden. Es genügt in 
diesem Fall, dass Sie Ihre Art der HZB in 

der Bewerbung im Abschnitt „Angaben 
zur HZB“ angeben. Zudem ist innerhalb 
der Bewerbung der Nachweis des Studi-
enfachberatungsgesprächs hochzuladen.

Beruflich qualifizierte Bewerber:innen 
können daher ohne Berücksichtigung 
der Auswahlkriterien vor allen anderen 

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-HSchulZulGHAV14P3
https://www.osphh-sh.de/
https://www.osphh-sh.de/
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-HSchulZulGHAV14P3
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/hochschulzugang-beruflich-qualifizierte.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/hochschulzugang-beruflich-qualifizierte.html
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Studienbewerber:innen zugelassen 
werden, falls genügend Studienplätze im 
Rahmen der Vorabquote zur Verfügung 
stehen. Übersteigt die Zahl der zu 
berücksichtigenden beruflich qualifizierten 

Bewerber:innen die Zahl der in der 
innerhalb der Quote zu vergebenden 
Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach 
dem Grad der Eignung und Motivation.

Bevorzugte Zulassung aufgrund eines Dienstes 
oder einer Betreuung/Pflege

Wenn Sie einen Dienst oder eine Betreuung/Pflege vollständig abgeleistet haben,  
haben Sie grundsätzlich Anspruch auf eine bevorzugte Zulassung, wenn:

	◼ Sie unmittelbar vor oder während Ihres Dienstes, Ihrer Betreuung/Pflege eine 
Zulassung erhalten haben und den Studienplatz wegen Ihrer Dienstverpflichtung nicht 
annehmen konnten oder

	◼ vor oder während Ihres Dienstes, Ihrer Betreuung/Pflege für den von Ihnen  
gewünschten Studiengang Zulassungszahlen nicht festgesetzt waren (sog.  
zulassungsfreie Studiengänge). Weitere Informationen dazu finden Sie unter 
www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/informationen-nc

Wenn einer der oben genannten beiden Punkte auf Sie oder den von Ihnen gewünschten 
grundständigen Studiengang (Bachelor/Staatsexamen) zutrifft, stellen Sie einen Sonder-
antrag (Antrag auf bevorzugte Zulassung). In der Bewerbung laden Sie die vor Beginn 
des Dienstes erhaltene Zulassung der Universität Hamburg hoch. Wenn Sie den Antrag 
aufgrund eines Dienstes stellen, laden Sie zusätzlich eine Dienstzeitbescheinigung hoch. 
Geht es um die Betreuung eines Kindes, laden Sie die Geburtsurkunde ihres Kindes und 
eine aktuelle Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate) hoch. Sollten Sie eine andere 
Person pflegen, benötigen wir entsprechende Nachweise, die dies belegen ebenfalls 
als Upload im Rahmen des Sonderantrages. Vor dem Absenden der Online-Bewerbung 
muss der Antrag elektronisch abgesendet werden.  Die bevorzugte Auswahl setzt voraus, 
dass die Zulassung spätestens zum zweiten auf die Beendigung des Dienstes folgenden 
Zulassungsverfahrens beantragt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter  
www.uni-hamburg.de/dienst.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege/bevorzugte-zulassung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/informationen-nc.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege/bevorzugte-zulassung.html
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Vergabe der Studienplätze für Bewerber:innen  
aus Nicht-EU-Staaten

Nach dem Hochschulzulassungsgesetz ist ein Anteil von 10 % für ausländische Bewer-
ber:innen, die nicht aus den EU-Mitgliedsstaaten oder EWR-Staaten stammen. Diese 
Studienplätze werden in einem gesonderten Zulassungsverfahren vergeben. Weitere 
Informationen für internationale Studieninteressierte finden Sie unter  
www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss.

Internationale Abschlüsse und Zeugnisse sind durch die unterschiedlichen „Noten-
kulturen“ der einzelnen Länder nur bedingt miteinander zu vergleichen. Aus diesem 
Grund werden an der Universität Hamburg zusätzlich zu der ins deutsche System 
umgerechneten Note der HZB bei der Auswahl weitere sprachliche und fachliche Kriterien 
berücksichtigt. Die Erfüllung dieser Kriterien ist nicht obligatorisch.

Allerdings können Sie Ihre Chancen auf einen Studienplatz in stark nachgefragten 
Studiengängen durch die Erfüllung dieser Kriterien erheblich verbessern.

Jede Bewerbung wird nach einem Bonuspunktesystem bewertet.

Für Ihre HZB-Note erhalten Sie je nach Note 1 bis 30 Punkte. Haben Sie das Studienkolleg 
besucht, setzt sich die Note Ihrer HZB aus der Note des ausländischen Schulabschlusses 
und der Note Ihrer Feststellungsprüfung (FSP) vom Studienkolleg zusammen. Falls Ihr 
FSP-Zeugnis die Note Ihres ausländischen Schulabschlusses nicht ausweist und Sie keinen 
separaten Nachweis über diese Note besitzen (z.B. eine Vorprüfungsdokumentation 
von uni-assist e.V.), kontaktieren Sie bitte das ausstellende Studienkolleg, um eine 
umgerechnete Note zu erhalten, die Sie in der Bewerbung eintragen können oder stellen 
Sie einen Antrag auf Anerkennung innerhalb der genannten Fristen. Sie müssen die 
Noten, die Sie in der Bewerbung angeben, zur Immatrikulation belegen.

Weitere Bonuspunkte erhalten Sie, wenn Sie die in der Übersicht genannten Kriterien 
zum Zeitpunkt der Bewerbung erfüllen. 

Sofern Sie in Ihrer Bewerbung angegeben haben, eines der aufgeführten Kriterien 
zu erfüllen, müssen Sie bei der Immatrikulation einen entsprechenden Nachweis 
einreichen. Andernfalls können die Punkte nicht berücksichtigt werden und es besteht die 
Möglichkeit, dass Ihre Zulassung zurückgenommen wird.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/international/studium-mit-abschluss.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/zulassungskriterien-bewerbung-nicht-eu.pdf
http://www.uni-hamburg.de/vpd
https://uni-hamburg.de/bonuspunkte
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Vergabe der Studienplätze für bewerber:innen aus EU-Staaten

Die Zulassungsregelungen für Deutsche gelten auch für Staatsangehörige eines 
Mitgliedslandes der EU oder eines Mitgliedslandes des EWR (EU + Island, Liechtenstein 
und Norwegen).

Bewerber:innen mit ausländischer HZB, die die deutsche Staatsangehörigkeit oder die 
eines Mitgliedslandes der EU oder des EWR besitzen, müssen zur Immatrikulation den 
Nachweis der Staatsangehörigkeit in Form einer einfachen Kopie des Ausweises oder 
Reisepasses einreichen.

Die Zulassungsregelungen für Deutsche gelten ebenso für Bewerber:innen, die selbst 
nicht Staatsangehörige eines EU- bzw. EWR-Staates sind, deren Familienangehörige aber 
zu diesem Personenkreis gehören. Trifft dies auf Sie zu, geben Sie bitte zu Beginn der 
Bewerbung bei Staatsangehörigkeit „EU/EWR“ an und reichen zur Immatrikulation einen 
entsprechenden Nachweis zur Familienangehörigkeit (z.B. Geburtsurkunde) ein.

Mit Familienangehörigen sind Ehepartner:innen bzw. Lebenspartner:innen und 
Verwandte in gerade absteigender Linie, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben bzw. denen Unterhalt gewährt wird oder Verwandte in aufsteigender Linie, von 
denen Unterhalt gewährt wird, gemeint.

Vergabe der Studienplätze nach dem Grad der Eignung und Motivation

Nach Abzug der Vorabquoten werden 
90 % der Studienplätze nach der Durch-
schnittsnote der HZB vergeben. Für die 
Auswahl der Bewerber:innen wird eine 
Rangfolge gebildet, die sich aus der in 
der HZB erreichten Durchschnittsnote 
ergibt. Die Durchschnittsnote wird auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt 
und ist, wenn sie nicht auf dem Zeugnis 
erscheint, zur Immatrikulation durch 
eine besondere Bescheinigung der Schule 
nachzuweisen. Haben mehrere Bewer-
ber:innen die gleiche Durchschnittsnote, 
entscheidet das Los über den Rangplatz.

Weist Ihr Zeugnis keine Durchschnittsnote 
aus, wird Ihre Bewerbung hinter die Bewer-
bung der letzten Person eingeordnet, die 
eine Durchschnittsnote angegeben hat.

Wenn Sie Umstände geltend machen 
können, die Sie gehindert haben, eine 
bessere Durchschnittsnote zu erzielen, 
können Sie im Zuge der Bewerbung 
einen Antrag auf Verbesserung der 
Durchschnittsnote stellen. Hierzu ist ein 
Sonderantrag bei der Bewerbung zu stellen 
und ein Schulgutachten hochzuladen, 
in dem die maßgeblichen Gründe und 
die bessere Note angegeben sind. 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930201
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930201
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Damit Ihr Sonderantrag im Rahmen der 
Bewerbung berücksichtigt werden kann, 
muss der Antrag mit den dazugehörigen 
Nachweisen in der Bewerbung abgeschickt 
werden, bevor Sie die Bewerbung 

abgeschickt haben. Ein nachträgliches 
Stellen des Sonderantrags sowie die 
Nachreichung der Nachweise nach der 
Bewerbungsfrist ist nicht möglich.

Vergabe der Studienplätze nach Wartezeit

Nach Abzug der Vorabquoten werden 10 % 
der Studienplätze nach Wartezeit verge-
ben. Der Rang Ihrer Bewerbung wird durch 
die Zahl der Halbjahre bestimmt, die seit 
dem Erwerb Ihrer HZB bis zum Beginn des 
Semesters, für das Sie die Zulassung bean-
tragt haben, in vollem Umfang verstrichen 
sind. Als Halbjahre werden hier jeweils die 
Zeiträume vom 01.04. – 30.09. eines Jahres 

und 01.10. – 31.03. des folgenden Jahres 
betrachtet. Von der insgesamt errechneten 
Anzahl der Halbjahre (Wartezeit) werden 
die Semester abgezogen, in denen Sie 
an einer deutschen Hochschule einge-
schrieben waren. Es werden höchstens 
10 Halbjahre berücksichtigt. Liegt nach 
Wartezeit eine Ranggleichheit vor, 
entscheidet das Los über den Rangplatz.

Bitte beachten Sie:

	◼ Studienzeiten an staatlichen Fernhochschulen (Teilzeit und Vollzeit) sind wartezeit-
schädlich. Dies gilt explizit auch für die Fern-Universität Hagen.

	◼ Studienzeiten an privaten staatlich anerkannten Hochschulen sind wartezeitschädlich.

	◼ Studienzeiten an privaten Hochschulen, die nicht staatlich anerkannt sind, sind nicht 
wartezeitschädlich.

	◼ Studienzeiten an ausländischen Hochschulen sind nicht wartezeitschädlich.

Wenn sie Umstände geltend machen können, die Sie gehindert haben, Ihre HZB früher 
zu erwerben (z.B. längere Krankheit), können Sie im Zuge der Bewerbung einen Antrag 
auf Antrag auf Verbesserung der Wartezeit stellen. Damit Ihr Sonderantrag im Rahmen 
der Bewerbung berücksichtigt werden kann, muss der Antrag mit den dazugehörigen 
Nachweisen abgeschickt werden, bevor Sie die Bewerbung abgeschickt haben. Ein 
nachträgliches Stellen des Sonderantrags sowie die Nachreichung der Nachweise nach 
der Bewerbungsfrist ist nicht möglich.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/sonderantraege.html#2930202
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Zulassung
Im Rahmen der Zulassung sind un-
terschiedliche Phasen und Zeiträume 
für das DoSV relevant. Detaillierte 
Informationen zur Terminübersicht 
und die Abläufe in diesem Verfahren 
finden Sie auf hochschulstart.de sowie 
unter www.uni-hamburg.de/dosv.

Nach Beendigung des Auswahlverfah-
rens erhalten Sie zu den genannten 
Terminen eine E-Mail an die in der 
Bewerbung hinterlegte Adresse mit 
dem Ergebnis des Auswahlverfahrens.

Ihren Zulassungs- oder Ablehnungs-
bescheid finden Sie dann in Ihrem 
Bewerbungsaccount unter „Dokumente“.

Bitte stellen Sie daher sicher, dass 
Ihnen Ihre STiNE-Zugangsdaten noch 
vorliegen. Denken Sie bitte daran, dass 
Sie Ihr Kennwort beim ersten Login ins 
Bewerbungsportal geändert haben und 
dass das Ihnen per E-Mail zugeschickte 
erste Kennwort nicht mehr gültig ist. Bei 
Problemen mit Ihrem Zugang wenden 
Sie sich bitte an die STiNE-Line.

Der Zulassungsbescheid

Im Falle einer Zulassung erhalten Sie den Zulassungsbescheid in Ihrem STiNE-Bewer-
beraccount der Universität Hamburg (für DoSV-Studiengänge – nachdem Sie in Ihrem 
Benutzerkonto bei hochschulstart.de das Zulassungsangebot angenommen haben). 

https://www.hochschulstart.de/informieren-planen/terminuebersicht
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/bewerbungsverfahren/dosv.html
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000265,-Astartseite
https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/serviceline.html
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Wenn Sie den Studienplatz annehmen möchten, müssen Sie binnen 7 Tagen (Ausschluss-
frist) nach Einstellung des Zulassungsbescheides in den STiNE-Account den Studienplatz 
mit der Einreichung der erforderlichen Unterlagen annehmen. Informationen dazu, 
welche Unterlagen zwingend erforderlich sind, finden Sie in der Checkliste unter www.
uni-hamburg.de/checklistebachelor. 

Die genaue Frist zur Annahme des Studienplatzes entnehmen Sie Ihrem Zulassungsbe-
scheid. Die Zulassung wird unwirksam, wenn die zugelassene Person die Zulassung nicht 
bis zu dem im Bescheid genannten Termin annimmt (§ 23 UniZS) oder die im Bescheid 
beschriebenen Formvorschriften nicht einhält.

Die Annahme des Studienplatzes erfolgt elektronisch. Es findet keine persönliche oder 
postalische Immatrikulation statt.

Der Ablehnungsbescheid

Wenn Ihnen nach den Auswahlkri-
terien kein Studienplatz zugewiesen 
worden ist oder Sie aus formalen 
Gründen vom Zulassungsverfahren 
ausgeschlossen werden mussten, 
erhalten Sie einen Ablehnungsbescheid.

Mit dem Ablehnungsbescheid wird Ihnen 
mitgeteilt, welchen Platz Sie unter den 
Mitbewerber:innen eingenommen haben. 
Sie können aus dem Ablehnungsbescheid 
Ihren jeweiligen Rangplatz und den 
Grenzrang ersehen. Der Grenzrang ist 
der Rangplatz, auf dem sich der bzw. 
die letzte noch Ausgewählte in der 
Rangliste befindet. Daneben finden Sie 
auf dem Ablehnungsbescheid auch Ihre 
Auswahlkriterien (z.B. Durchschnitts-
note, Wartezeit) und die der Auswahl 
zugrundeliegenden Grenzkriterien 

(Durchschnittsnote/Wartezeit des 
bzw. der letzten Zugelassenen).

Bitte speichern Sie Ihren Bescheid auf 
Ihrem privaten Rechner. Der Bewerbungs-
account wird nach Ablauf des Zulassungs-
verfahrens gelöscht, die Bescheide sind 
dann nicht mehr verfügbar und können 
auch nicht erneut erstellt werden. Auch 
Ablehnungsbescheide werden in einigen 
Fällen von Behörden (z.B. der Familien-
kasse in Bezug auf Kindergeld) benötigt.

Bewerber:innen, die aus Kapazitäts-
gründen abgelehnt werden, nehmen 
automatisch am Nachrückverfahren 
teil. Bitte beachten Sie dazu auch die 
Hinweise in Ihrem Ablehnungsbescheid.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/checkliste-erstsemester-eu.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/checkliste-erstsemester-eu.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung/20140721-zulassung-uhh-84.pdf
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Das Nachrückverfahren

Studienplätze, die nicht angenommen werden, werden automatisch an die rangnächsten 
Bewerber:innen der jeweiligen Gruppe vergeben. Von der Reihenfolge kann eine Woche 
vor Beginn der Vorlesungszeit abgewichen werden, um alle Studienplätze unverzüglich zu 
besetzen. Das weitere Zulassungsverfahren endet mit dem Beginn der Vorlesungszeit   
(§ 23 UniZS).

Das Restplatzverfahren

Ein Restplatzverfahren findet nur dann statt, wenn nach Abschluss aller Nachrückver-
fahren noch freie Studienplätze vorhanden sind. Sobald Restplätze zur Verfügung stehen, 
werden diese unter www.uni-hamburg.de/restplaetze veröffentlicht. Ein expliziter Termin 
für das Restplatzverfahren kann nicht angegeben werden, da der Beginn vom Verlauf der 
Nachrückverfahren abhängt.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/satzungen-immatrikulation-zulassung/20140721-zulassung-uhh-84.pdf
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/restplatzvergabe
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Immatrikulation
Die Frist zur Immatrikulation beträgt 7 Tage. Annahmefrist und einen Link zum 
Online-Immatrikulationsantrag finden Sie in Ihrem Zulassungsbescheid. Sobald Sie 
Ihren Studienplatz angenommen haben, wird Ihr Antrag geprüft und nach erfolgreicher 
Prüfung erfolgt anschließend die Immatrikulation.

Wenn Sie den Studienplatz nicht annehmen oder die zur Immatrikulation erforderlichen 
Nachweise nicht fristgerecht einreichen, erlischt die Zulassung mit Ablauf der Frist. Es 
handelt sich um eine Ausschlussfrist, eine Verlängerung dieser Frist ist nicht möglich. Der 
Verlust des Studienplatzes ist unwiderruflich.

In unseren Checklisten zur Immatrikulation unter www.uni-hamburg.de/einschreibung 
finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Unterlagen, die zur Immatrikulation 
nötig sind. Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen sorgfältig anhand dieser Checklisten. Die 
Unterlagen, die Sie unbedingt innerhalb der Immatrikulationsfrist einreichen müssen, 
sind in den Checklisten farblich gekennzeichnet. Die übrigen Unterlagen können Sie über 
den Bereich „Dokumente nachreichen“ im Immatrikulationsportal nachreichen, ohne 
dass Ihre Zulassung gefährdet wird. Eine Nachreichung kann dazu führen, dass Sie ihre 
endgültigen Semesterunterlagen (Semesterbescheinigung inklusive BAFöG-Beschei-
nigung, Studierendenausweis und Semesterticket) erst nach Semesterbeginn erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Immatrikulation an der Universität Hamburg ausschließlich 
elektronisch erfolgt. Unterlagen, die in Papierform per Post eingesendet oder persönlich 
vor Ort abgegeben werden, werden nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zum Ablauf nach der Immatrikulation finden Sie unter  
www.uni-hamburg.de/ae.

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung/ablauf-nach-imma.html
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Allgemeine Hinweise

Hinweise zum Studiengangwechsel

Sofern Sie an der Universität Hamburg immatrikuliert sind, setzt ein Studiengangwechsel 
keine Exmatrikulation voraus, d.h. Sie bleiben zunächst in Ihrem bisherigen Studiengang 
immatrikuliert. Sollten Sie die Zulassung für Ihren neuen Studiengang bekommen, 
werden Sie mit der Annahme des neuen Studiengangs für diesen umgeschrieben.

Durch die fristgerechte Zahlung des Semesterbeitrages melden Sie sich regulär zum 
kommenden Semester zurück und erhalten die Semesterunterlagen. Hierbei kann es dazu 
kommen, dass die Unterlagen zunächst noch für den bisherigen Studiengang erstellt 
werden. Sobald Sie erfolgreich umgeschrieben wurden, erhalten Sie entsprechend neue 
Dokumente (inkl. BAföG-Bescheinigung) in Ihrem STiNE-Account.
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Hinweise zur Krankenversicherung von Studierenden

Für Ihre Immatrikulation an der 
Universität Hamburg müssen Sie 
entweder gesetzlich krankenversichert 
sein oder sich von einer gesetzlichen 
Krankenversicherung von der Versi-
cherungspflicht befreien lassen. 

Unmittelbar nach Erhalt des 
Zulassungsbescheids müssen Sie 
daher Kontakt mit einer gesetzlichen 
Krankenversicherung aufnehmen, 
damit Ihr Versicherungsstatus an die 
Universität Hamburg gemeldet wird. 

Der Versicherungsstatus (gesetzlich ver-
sichert bzw. befreit) wird der Universität 
Hamburg von den gesetzlichen Kranken-
kassen elektronisch übermittelt. Für die 
Mitteilung des Versicherungsstatus an 
die Universität Hamburg benötigen die 
Krankenkassen ggf. die Betriebsnummer 
16711009 oder die Absendernummer 
H0002269 der Universität. Das 
Einreichen von Unterlagen zur Kran-
kenversicherung ist nicht erforderlich. 

Beachten Sie bitte, dass die Beantragung 
der Befreiung von der gesetzlichen 
Krankenkasse nur innerhalb der ersten 
3 Monate nach Beginn der Versiche-
rungspflicht (Semesterbeginn) bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse möglich ist. 
Eine Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nach dieser Frist ist bis zum Ende 
des Studiums nicht mehr möglich. Die Be-
freiung kann nicht widerrufen werden; sie 
gilt für die gesamte Dauer des Studiums.

Erfolgt keine Meldung über den Versiche-
rungsstatus an die Universität Hamburg, 
werden Sie nicht endgültig immatrikuliert 
und erhalten keine Semesterunterlagen.  

Sollten Sie bereits gesetzlich kranken-
versichert sein, teilen Sie uns bitte zum 
Datenabgleich Ihre Versichertennummer 
mit. Dazu klicken Sie in Ihrem STiNE-Ac-
count auf „KV-Daten“ im Menü auf 
der linken Seite. Sie können dies auch 
nachträglich tun, wenn Sie noch keine 
Versicherung abgeschlossen haben. 

Bitte beachten Sie, dass diese 
Angabe der Versichertennummer in 
Ihrem STiNE-Account die Meldung einer 
gesetzlichen Krankenkasse nicht ersetzt, 
sondern nur dem Datenabgleich dient. 

Sollten Sie von der gesetzlichen Versi-
cherungspflicht befreit sein (z.B. weil 
Sie privat versichert sind, weil Sie über 
30 Jahre alt sind oder weil Sie über eine 
Krankenversicherung aus dem EU-Aus-
land verfügen), müssen Sie sich dennoch 
mit einer gesetzlichen Krankenkasse in 
Verbindung setzen, damit diese Ihren 
Versichertenstatus bestätigt und an 
die Universität Hamburg meldet.

Weitere Informationen, insbe-
sondere zur Befreiung, finden Sie 
unter www.uni-hamburg.de/kv.

 

http://www.uni-hamburg.de/kv
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Ablauf nach der Immatrikulation

Informationen zum weiteren Ablauf nach der Immatrikulation, zu Semesterunterlagen 
(Semesterbescheinigung inklusive BAFöG-Bescheinigung und Studierendenausweis) und 
zu dem Semesterticket finden Sie unter www.uni-hamburg.de/ae.

Verzicht

Sollten Sie sich nach Ihrer Zulassung bzw. nach Ihrer bereits erfolgten Einschreibung an 
der Universität Hamburg im Nachhinein gegen die Aufnahme des Studiums entscheiden, 
so füllen Sie bitte zeitnah die Verzichtserklärung auf www.uni-hamburg.de/verzicht 
aus. Sie müssen keine Gründe für Ihren Verzicht nennen. Bitte beachten Sie unbedingt 
die auf der Homepage genannten Fristen, in denen ein Verzicht sowie eine eventuelle 
Rückerstattung ihres bereits bezahlten Semesterbeitrages möglich ist.

Ein Verzicht hat keine Auswirkungen für zukünftige Bewerbungen an der Universität 
Hamburg.

http://www.uni-hamburg.de/ticket
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung/ablauf-nach-imma.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/bachelor-staatsexamen/zulassung-einschreibung/verzicht.html
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Informationen und Kontakt

Fachspezifische Informationen
www.uni-hamburg.de/ 
campuscenter/studienangebot

Bewerbungsplattform STiNE
www.stine.uni-hamburg.de

Inhaltliche Fragen zur Bewerbung und Beratung
www.uni-hamburg.de/kontakt-cc
www.uni-hamburg.de/servicetelefon

Technische Probleme mit der Onlinebewerbung
RRZ – STiNE-Line 
www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/serviceline
Telefon:	 +49 40 42838-5000
E-Mail:	 uhh.bewerbung-technik@rrz.uni-hamburg.de

Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderung oder  
chronischer Krankheit
www.uni-hamburg.de/bdb

Telefon:	 +49 40 42838-3764 
E-Mail:	 beeintraechtigt-studieren@uni-hamburg.de

Informationen 
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/vor-dem-studium/bewerbung

Sprechstunden 
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/kontakt/sprechstunden
www.uni-hamburg.de/campuscenter
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